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Antrag der Gruppe SPD/ Bündnis 90/ Die Grünen vom 12.07.2022: 

Gründung eines städtischen Beirat für Menschen mit Behinderungen 
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B e r a t u n g s f o l g e Abstimmungsergebnis 

Gremium Datum Ja Nein Enth 

Ausschuss für Familie, Kindertagesstätten, Schulen und Sport 07.09.2022 8 0 4 

Verwaltungsausschuss 21.09.2022    

Rat 28.09.2022 25 1 12 

 

 

B e t e i l i g t e   O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n U n t e r s c h r i f t e n 

 

U n t e r s c h r i f t e n 

Abteilungsleitung Fachbereichsleitung Dezernatsleitung Fachbereichsleitung 1 Oberbürgermeister 

     

  

Stadt Hameln 

63 Familie und Soziales 
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A n t r a g s t e x t 146/2022 

 

Hiermit stellt die Gruppe SPD/ Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt Hameln folgenden Antrag 

zur Beratung und Beschlussfassung im Fachausschuss, VA und Rat: 

 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Gründung eines eigenen städtischen Beirat für Men-

schen mit Behinderungen einzuleiten. 

 

Der Beirat soll mit dem jährlich vom Land Niedersachsen geförderten Etat in Höhe von 5000 € 

ausgestattet werden.  

 

Ferner sollen dem Beirat barrierefreie Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, damit 

dieser seine Sitzungen sowie Sprechstunden für Bürger*innen abhalten kann.  

 

2 a. Bei der Gründung und Entwicklung der Satzung soll die Verwaltung eng mit dem Kreisbei-

rat für Menschen mit Behinderungen zusammen arbeiten, sowie mit allen Institutionen, Verei-

nen und Organisationen in Hameln, in welchen sich Menschen mit Behinderungen organisie-

ren. 

 

b. Für die Gründung und Entwicklung dieses Beirats soll die Verwaltung die Möglichkeit prü-

fen, über die Förderung des Landes Niedersachsens für „Projekte zur Inklusion, Partizipation 

und Bewusstseinsbildung“ finanzielle Mittel für die gemeinsame Entwicklung einer städti-

schen Satzung und Geschäftsordnung zu akquirieren. 

 
 

 

B e g r ü n d u n g 146/2022 

 

Die Aufgaben der Inklusion und Barrierefreiheit für die Stadt Hameln sind mittlerweile so umfangreich 

und wichtig, dass sie bei vielen Projekten ein eigenes Gremium für Inklusion und Barrierefreiheit be-

nötigt, welches kompetent für die Perspektiven und Bedarfe von Menschen mit Behinderungen ein-

tritt.  

 

Besonders vor dem Hintergrund des Bestrebens, eine gastgebende Stadt bei den ‚Special Olympics‘ 

2023 zu werden, ist die Gründung eines eigenen Stadtbeirat für Menschen mit Behinderungen ein 

wichtiges Zeichen für die kommunale Inklusion. 

 

Angesichts der wachsenden Aufgaben im Kontext der Barrierefreiheit und Inklusion hat auch der 

Kreisbeirat für Menschen mit Behinderungen einen eigenen Stadtbeirat für Hameln dringend empfoh-

len. 

 

Im Hinblick auf die mit der UN-Behindertenrechtskonvention verbundenen Ziele gilt, dass sie auf allen 

politischen und regionalen Ebenen der Unterzeichnerstaaten erreicht werden sollen. Deutschland hat 

sich ebenfalls verpflichtet, Menschen mit Behinderungen in alle politischen Entscheidungen mit ein-

zubinden. 

 

Die Stadt Hameln sollte dem nun mit der Gründung eines eigenen Stadtbeirats für Menschen mit Be-

hinderungen Rechnung tragen. Das Land Niedersachsen fördert jeden städtischen Beirat für Men-

schen mit Behinderungen mit einem Etat von jährlich 5000 €. Zusätzlich besteht für solche Beiräte die 

Möglichkeit, sich über den Fördertopf „Projekte zur Inklusion, Partizipation und Bewusstseinsbildung“ 
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bezuschussen zu lassen. Kommunen mit Antrag auf Bedarfszuweisung können bis zu 80 Prozent der 

förderfähigen Gesamtausgaben erhalten. Somit liegt ein umfangreiches Förderprogramm vor, wel-

ches die Finanzierung für die Gründung und die regelmäßige Finanzierung des Beirats ermöglicht. 

 

Der Beirat sollte sich mindestens zu zwei Dritteln aus Personen konstituieren, die über einen Schwer-

behindertenausweis verfügen, Eltern und damit Vertreter*innen von Kindern mit Behinderungen, oder 

Schüler*innen mit anerkannter Behinderung und einem sonderpädagogischen Förderungsbedarf sind. 

Um Inklusion auch aus jugendlicher Perspektive zu gewährleisten, sollten mindestens zwei Mitglieder 

des Beirats Schüler*innen sein.  

 

Bei der Auswahl der Mitglieder des Beirats soll die Verwaltung eng mit dem Kreisbeirat für Menschen 

mit Behinderungen zusammen arbeiten, sowie mit allen Institutionen, Vereinen und Organisationen in 

Hameln, in welchen sich Menschen mit Behinderungen organisieren. 

 

Der Kreisbeirat ist bereit, die Gründung mit zu begleiten und später auch mit Fortbildungen zur Barrie-

refreiheit den Stadtbeirat von Menschen mit Behinderungen von Hameln zu unterstützen.  

 

Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich. 

 

 

 

A n l a g e n 146/2022 

Antrag der Gruppe SPD/ Bündnis 90/ Die Grünen vomn 12.07.2022: Gründung eines städtischen Bei-

rat für Menschen mit Behinderungen 

 

Ä n d e r u n g e n   /   E r g ä n z u n g e n 146/2022 

 

 


